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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Institutionen und Volksrechte

Organisation der Bundesrechtspflege

In der Sommersession 2018 nahmen die Räte den Geschäftsbericht des
Bundesgerichtes 2017 zur Kenntnis. Die Kommissionssprecherinnen und -sprecher –
im Ständerat Hans Stöckli (sp, BE) und im Nationalrat Corina Eichenberger-Walther
(fdp, AG) sowie Philippe Nantermod (fdp, VS) – hoben verschiedene Elemente des
Berichts hervor. So wurde etwa die Einführung des elektronischen Gerichtsdossiers
nach «einem harzigen Start» (Stöckli) oder der rege Austausch von Bundesrichterinnen
und Bundesrichtern mit Kolleginnen und Kollegen am Europäischen Gerichtshof für
Menschenrechte (EGMR) erwähnt, wobei man habe erwirken wollen, dass letzterer
weniger stark ins nationale Recht eingreife. Stark hervorgehoben wurde freilich
insbesondere, dass 2017 mit total 8’029 Fällen erneut ein Rekordjahr war (2016: 7'743),
wobei die Zunahme vor allem bei der strafrechtlichen und der Ersten öffentlich-
rechtlichen Abteilung zu verzeichnen war. Sie stehe auch in Verbindung mit dem in der
Strafprozessordnung installierten Ausbau der Verteidigungsrechte im
Staatsanwaltsmodell, das einen grösseren Spielraum für die Anfechtung von
Entscheiden erlaube. Die Anzahl erledigter Fälle (7'782; 2016: 7'811) und die
durchschnittliche Verfahrensdauer (144 Tage; 2016: 140 Tage) entsprechen den Werten
des Vorjahres. Es wurde betont, dass diese Zahlen eine Zielverfehlung anzeigten: Die
Totalrevision des Bundesgerichtsgesetzes, die nun seit 12 Jahren in Kraft sei, hätte die
Entlastung der Gerichte bewirken sollen, was aber klar nicht erreicht worden sei. Die
anstehende Teilrevision dieses Gesetzes sei deshalb wichtig. Dies sehe auch das
Bundesgericht selber so, wie dessen Vizepräsidentin Martha Niquille in der
ständerätlichen Debatte betonte: Es brauche unbedingt eine Entlastung, wenn die
Qualität der Rechtsprechung gewahrt werden solle. Man sei im Prinzip mit der Vorlage,
wie sie jetzt bereits vorliege, einverstanden – so die Vizepräsidentin weiter. Allerdings
warnte sie vor der Idee der subsidiären Verfassungsbeschwerde. Dieses
Auffangrechtsmittel sei eher eine Zusatzbelastung und die Erfolgsquote sei derart
bescheiden – von den 427 im Jahr 2017 eingegangenen subsidiären
Verfassungsbeschwerden seien lediglich 8 gestützt worden –, dass man es getrost
streichen könne. Auch Ulrich Meyer, der Präsident des Bundesgerichtes, der in der
nationalrätlichen Debatte zugegen war, verwies auf die Bedeutung der Revision. Zwar
könne man dank grosser interner Flexibilität und Zu- und Umteilungen von Fällen auf
andere Abteilungen die Arbeitslast einigermassen bewältigen, dieses Vorgehen sei aber
auf Dauer nicht möglich. 
Beim Bundesverwaltungsgericht war die Anzahl neuer Fälle (7’365) im Vergleich zum
Vorjahr (8102) etwas zurückgegangen; allerdings seien auch etwas weniger Fälle
abgeschlossen worden (7'385; 2016: 7’517) womit sich auch die Erledigungsdauer von
212 auf 268 Tage erhöht habe. Die Zunahme sei vor allem der komplexer werdenden
Fälle im Kartell- und Wettbewerbsrecht geschuldet. Erfreulich sei hingegen, dass dank
der temporären Aufstockung der Richterstellen im Asylbereich die dortigen Rückstände
abgebaut werden könnten. 
Im Geschäftsbericht des Bundesstrafgerichtes wurde ausgewiesen, dass mehr Fälle
erledigt werden konnten (852; 2016: 787) als eingegangen waren (805; 2016: 901). 
Das Bundespatentgericht schliesslich hatte 34 neue Fälle zu verzeichnen (2016: 27) und
konnte 2017 deren 24 erledigen (2016: 24). 
Die Kommissionssprecherin und die Kommissionssprecher betonten, dass
verschiedene Umfragen unter Anwälten und Prozessparteien gezeigt hätten, dass man
mit der Arbeit der verschiedenen Gerichte sehr zufrieden sei. Die Schweiz habe eine
«gut funktionierende Gerichtsbarkeit» (Stöckli); die «Zusammenarbeit und der
Betrieb» liefen gut (Eichenberger-Walther).   
Der Geschäftsbericht wurde von beiden Kammern zur Kenntnis genommen und mit
Annahme des Bundesbeschlusses über den Geschäftsbericht des Bundesgerichtes für
das Jahr 2017 genehmigt. 1
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Hauptsächlicher Gegenstand der Berichterstattung zum Geschäftsbericht des
Bundesgerichts 2020 waren in der Sommersession 2021 in beiden Räten die
steigenden Fallzahlen an allen eidgenössischen Gerichten. So rechnete im Nationalrat
Manuela Weichelt (al, ZG) als GPK-Kommissionssprecherin vor, dass die 38 Stellen für
ordentliche Bundesrichterinnen und Bundesrichter auf total rund 7'400 Fälle pro Jahr
ausgerichtet seien. Allerdings sei diese Fallzahl lediglich in den Jahren 2010 und 2011
nicht überschritten worden. 2020 sei die Fallzahl zum zweiten Mal seit der Einführung
des Bundesgerichtsgesetzes 2005 auf über 8'000 Fälle angestiegen (laut Bericht: 8'024
Fälle; 2019: 7'881). Die Revision ebendieses Bundesgerichtsgesetzes war 2020
gescheitert, so dass die Bundesgerichte intern Massnahmen beschlossen hätten, um
die Arbeitslast zu verteilen, was trotz der Covid-19-Pandemie gelungen sei. Der
Pendenzenberg sei daher nur geringfügig angewachsen, berichtete Manuela Weichelt.
Isabelle Pasquier-Eichenberger (gp, GE), die Kommissionssprecherin französischer
Sprache, informierte die grosse Kammer zudem darüber, dass die GPK daran sei, die
Transparenz bei der Spruchkörperbildung zu untersuchen. Auch das Dossier zu den
Vorkommnissen im Bundesstrafgericht sei nach wie vor im Fokus der GPK.
Auch die neue Bundesgerichtspräsidentin und erste Frau an der Spitze des
Bundesgerichts, Martha Niquille, meldete sich zu Wort und betonte, dass die Covid-19-
Pandemie gut habe gemeistert werden können: «Die Arbeit der Juristinnen und
Juristen eignet sich auch sehr gut, um von zuhause aus arbeiten zu können.» Der
leichte Anstieg der Pendenzen sei deshalb nicht der Pandemie, sondern den «wirklich
sehr hohen Fallzahlen» zuzuschreiben. Dies könne so nicht mehr weitergehen. Wenn
immer mehr Fälle ans Gericht gelangten, aber nicht mehr Personal zur Verfügung stehe,
leide die Qualität und die Rechtssicherheit. Man habe nach dem Scheitern der Revision
des Bundesgerichtsgesetzes versucht, intern die Belastung besser zu verteilen. Die
Gerichte hätten also gehandelt, sie seien aber «darauf angewiesen, dass auch vonseiten
des Parlamentes Massnahmen ergriffen werden». In der Folge nahm der Nationalrat den
Bundesbeschluss über den Geschäftsbericht des Bundesgerichtes 2020 diskussionslos
an.

Auch der Ständerat hiess den Bundesbeschluss noch in der Sommersession
diskussionslos gut. Hans Stöckli (sp, BE) berichtete in der kleinen Kammer. Die GPK
habe sich den Satz «Das Bundesgericht erachtet die Situation als kritisch im Hinblick
auf die Erfüllung seiner ihm von der Verfassung zugedachten Aufgabe» angestrichen
und man müsse diesem Beachtung schenken. Der Pendenzenberg sei zwar nur
geringfügig, aber doch auf total 2'862 Fälle angewachsen. Die GPK habe die beiden
Rechtskommissionen aufgefordert, die unbestrittenen Punkte der
Bundesgerichtsgesetzrevision in eine neue Vorlage aufzunehmen. Dies wünschte sich
auch die Bundesgerichtspräsidentin, die auch bei der Beratung in der kleinen Kammer
zugegen war. Wenn man aber wirklich eine Entlastung wolle, müsse man gewillt sein,
den Zugang zum Bundesgericht einzuschränken, so Martha Niquille. 2
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1) AB NR, 2018, S. 904 ff.; AB SR, 2018, S. 530 ff.; BBl. 2018, S. 3797 f.; Geschäftsbericht Bundesgericht 2017; Lib, SGT, 20.3.18
2) AB NR, 2021, S. 1242 ff.; AB SR, 2021, S. 560 ff.; Bundesbeschluss vom 18.5.21; Geschäftsbericht 2020 des Bundesgerichts
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